
N i e d e r s c h r i f t 

ü b e r  d i e   
 

öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
 
 
am Mittwoch, 24.02.2022 
im Rathaus Haibach, Schulstr. 1, 94353 Haibach 

 

 
Vorsitzender:  1. Bürgermeister Fritz Schötz 
Schriftführer:  Verwaltungsfachwirt Franz Jäger 
 
 
Eröffnung der Sitzung: 
Der Vorsitzende erklärte die Sitzung um 19:01 Uhr für eröffnet. Er stellte fest, dass sämtliche Mitglieder 
ordnungsgemäß geladen wurden und dass Zeit, Ort und Tagesordnung für die öffentliche Sitzung ge-
mäß Art. 52 Bay. Gemeindeordnung (GO) ortsüblich bekanntgemacht worden sind. 
 
Von den 15 Mitgliedern des Gemeinderates waren anwesend: 
 
1. Bürgermeister Fritz Schötz 
2. Bürgermeister Stefan Hinsken  
3. Bürgermeister Gerhard Dilger 
Gemeinderäte:  Manfred Dilger 

Reiner Dietl  
Ursula Fendl 
Robert Fuchs 
Heinrich Gierl 

   Dr. Martin Götz    
Eva Hirtreiter 
Ambros Köppl    
Johann Michl 
Martin Schmid 
Werner Steininger 
Johannes Stöger 

    
    
Es fehlen entschuldigt: -/- 
 
 
Es fehlen unentschuldigt: -/- 
 
 
 
Der Vorsitzende stellte fest, dass der Gemeinderat somit nach Art. 47 Abs. 2 GO beschlussfähig ist.  
 
Die Niederschrift über die Sitzung vom 27.01.2022 wurde gemäß Art. 54 Abs. 2 GO i. V. m. § 28 Abs. 2 
der Geschäftsordnung für den Gemeinderat ohne Einwendungen genehmigt.  



T a g e s o r d n u n g :  
 
 
1.  Information 
 
2. Bauanträge 
 
3. Erschließung des Baugebiets „WA Haibachäcker II“ 
 hier: Entscheidung über die Straßenbeleuchtung 
 
4. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan für einen Bereich im Sü-

den von Elisabethszell durch Deckblatt Nr. 12 und Änderung des Bebauungsplans „Pointen“ 
durch Deckblatt Nr. 2 im Parallelverfahren; 

 hier: Abwägung der im Rahmen der Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) und der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen; Satzungsbeschluss 

 
5. Geplanter Waldkindergarten 
 hier: Vorberatung über die Höhe der Gebühren 
 
5a. Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis für das Zutageleiten von Grundwasser aus 2 Quellen 

auf der Fl.Nr. 1355 der Gemarkung Elisabethszell 
 hier: Gemeindliche Stellungnahme 
 
5b. Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur Anlage einer Kurzumtriebskultur auf einer Teilfläche der 

Fl.Nr. 383 der Gemarkung Prünstfehlburg  
 hier: Beteiligung als Träger öffentlicher Belange 
 
 
Folgende neue Tagesordnungspunkte werden nachträglich zur Tagesordnung mitaufgenommen: 
 
5a. Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis für das Zutageleiten von Grundwasser aus 2 Quellen 

auf der Fl.Nr. 1355 der Gemarkung Elisabethszell 
 hier: Gemeindliche Stellungnahme 
 
5b. Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur Anlage einer Kurzumtriebskultur auf einer Teilfläche der 

Fl.Nr. 383 der Gemarkung Prünstfehlburg  
 hier: Beteiligung als Träger öffentlicher Belange 
 
8a. Beschlussfassung über die Umwidmung eines Doppelgrabs in einem Einzelgrab 
 
        (15:0) 
 
 
1. Information 
 
- Der Bauhof ist derzeit hauptsächlich mit Winterdienstarbeiten beschäftigt. 
 
- Die Trasse für die geplante Radweganbindung Haibach – Donau-Regen-Radweg wurde inzwi-

schen durch das Ingenieurbüro ausgesteckt. Die auf der Trasse befindlichen Bäume werden 
durch den Bauhof entfernt. 

 



- Bezüglich des Bauantrags zur Aufstellung von Containern in der KiTa Hofbergzwergerl Haibach 
wurde durch das Landratsamt ein Brandschutzkonzept sowie ein Statiknachweis nachgefor-
dert.  
 

 
2. Bauanträge 
 
- Jesper Tina, Michael-Burgau-Str. 22, 93049 Regenburg; Neubau eines Zweifamilienhauses mit 

Garage und Carport, Irschenbach 52, 94353 Haibach, Fl.Nr. 218/6 der Gemarkung Irschenbach. 
 
 Es wird beschlossen, dass kein Genehmigungsverfahren durchgeführt wird. Das Bauvorhaben 

wird gemäß Art. 58 Bayerische Bauordnung (BayBO) vom Genehmigungsverfahren freigestellt.  
 
         (15:0) 
 
 
- Katrin und Sebastian Maier, Alois-Mandl-Ring 2, 94354 Haselbach; Neubau eines Einfamilien-

wohnhauses mit Doppelgarage, Roßhaupten, 94353 Haibach, Fl.Nr. 532/1 der Gemarkung 
Irschenbach. 

 
 Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 Baugesetzbuch (BauGB) wird erteilt. 
 
         (15:0) 
 
 
 
 
 
 
- Santl Roland, Amselstr. 1, 94371 Rattenberg; Nutzungsänderung von zwei bestehenden Schlaf-

räumen in zwei zusätzliche Gaststuben zur Erweiterung des bestehenden Berggasthofes, Elisa-
bethszell – Kreuzhaus 2, 94353 Haibach, Fl.Nr. 1695 der Gemarkung Elisabethszell. 

 
 Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 Baugesetzbuch (BauGB) wird erteilt. 
 
         (15:0) 
 
 
- Schmid Gottfried, Irschenbach 33, 94353 Haibach; Anbau einer Maschinenhalle (Ersatzbau) an 

das bestehende Nebengebäude und Dachstuhlerneuerung am bestehenden Nebengebäude; 
Irschenbach 33, 94353 Haibach, Fl.Nr. 2 der Gemarkung Irschenbach. 

 
Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 Baugesetzbuch (BauGB) wird erteilt. 

 
         (15:0) 
 
 
- Kühn Andreas und Nadine, Nußbaumstr. 19, 94353 Haibach; Anbau an bestehendes Einfamili-

enhaus, Nußbaumstr. 19, 94353 Haibach, Fl.Nr. 98/4 der Gemarkung Haibach. Antrag auf Be-
freiung gemäß § 31 Baugesetzbuch (BauGB) bezüglich Überschreitung der Grundflächenzahl 
(0,38, zulässig 0,3). 

 
 Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 Baugesetzbuch (BauGB) wird erteilt. 



 
         (14:1) 
 
 Das Einvernehmen zum Antrag auf Befreiung gemäß § 31 BauGB wird erteilt. 
  
         (15:0) 
 
 
3. Erschließung des Baugebiets „WA Haibachäcker II“ 
 hier: Entscheidung über die Straßenbeleuchtung 
 
Es wurde beschlossen, die Lampe Siteco SL11 micro (LED-Beleuchtung) im Baugebiet „WA Hai-
bachäcker II“ zu verbauen. 
 
         (15:0) 
 
 
4. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan für einen Bereich im 

Süden von Elisabethszell durch Deckblatt Nr. 12 und Änderung des Bebauungsplans „Poin-
ten“ durch Deckblatt Nr. 2 im Parallelverfahren; 
hier: Abwägung der im Rahmen der Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 

(BauGB) und der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen; Satzungsbeschluss 

 
Folgende Stellungnahmen sind eingegangen: 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 



 

 
 
1. Beschluss: 
Der Abwägungsbeschluss wird laut Beschlussvorschlag gefasst.  
 
         (15:0) 
 
2. Beschluss: 
Der Feststellungsbeschluss zum Deckblatt Nr. 12 zum Flächennutzungsplan wird gefasst. 
 
         (15:0) 
 



3. Beschluss: 
Das Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan „Pointen“ wird als Satzung beschlossen. 
 
         (15:0) 
 
 
5. Geplanter Waldkindergarten 
 hier: Vorberatung über die Höhe der Gebühren 
 
1. Bürgermeister Fritz Schötz informierte den Gemeinderat über die Höhe der Gebühren in den um-
liegenden Waldkindergärten.  
 
Die tatsächliche Gebührenhöhe für unseren geplanten Waldkindergarten wird im Zuge der notwendi-
gen Satzungsänderung in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen beschlossen. 
 
 
 
 
 
5a. Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis für das Zutageleiten von Grundwasser aus 2 

Quellen auf der Fl.Nr. 1355 der Gemarkung Elisabethszell 
 hier: Gemeindliche Stellungnahme 
 
Mit Bescheid des Landratsamts Straubing-Bogen vom 28.11.2011, Az. 42-6482 wurde die stets wider-
rufliche und beschränkte Erlaubnis für das Zutageleiten von Grundwasser aus zwei Quellen auf Fl.Nr. 
1355 der Gemarkung Elisabethszell zum Zwecke der Brauchwasserversorgung der Anwesen Stöger, 
Eidenschink und Kolmer in Elisabethszell erteilt. Mengemäßig wurde ein Zutageleiten aus beiden Quel-
len von insgesamt 0,2 l/s, 7,5 m³/Tag und bis zu maximal 1.700 m³/Jahr gestattet. Die Erlaubnis war 
bis zum 31.12.2021 befristet. 
 
Mit Antrag vom 04.02.2022, eingegangen beim Landratsamt Straubing-Bogen am 09.02.2022 wird er-
neut die wasserrechtliche Erlaubnis für das Zutageleiten von Grundwasser aus den zwei Quellen auf 
dem Grundstück Fl.Nr. 1355 der Gemarkung Elisabethszell beantragt. Antragsteller ist Herr Johannes 
Stöger, Elisabethszell - Haibacher Str. 6, 94353 Haibach. 
 
Das zutage geförderte Grundwasser aus den beiden Quellen dient ausschließlich der Brauchwasser-
versorgung folgender Anwesen: 
- Johannes Stöger, Elisabethszell - Haibacher Str. 6, 94353 Haibach 
- Helga Wanninger, Elisabethszell – Kirchplatz 6, 94353 Haibach 
- Harald Stöger (Kolmer), Elisabethszell – Hadriwastr. 5, 94353 Haibach 
- Elke Albertskirchinger (Schleinkofer), Elisabethszell – Kirchplatz 4, 94353 Haibach 
 
Es wird beschlossen, dass seitens der Gemeinde Haibach keine Einwände zum oben genannten Antrag 
bestehen. 
 
        (14:0) (ohne Gemeinderat Johannes 

Stöger aufgrund persönlicher Beteili-
gung) 

 
 
5b. Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur Anlage einer Kurzumtriebskultur auf einer Teilfläche 

der Fl.Nr. 383 der Gemarkung Prünstfehlburg 
 hier: Beteiligung als Träger öffentlicher Belange 



 
Herr Michael Rainer, Untergrub 1, 94353 Haibach hat einen Antrag zur Anlage einer Kurzumtriebskul-
tur gemäß Art. 16 Abs. 1 BayWaldG auf einer Teilfläche des Grundstücks Fl.Nr. 383 der Gemarkung 
Prünstfehlburg beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Deggendorf-Straubing, Graflinger 
Str. 81, 94469 Deggendorf gestellt.  
 
Es wird beschlossen, dass seitens der Gemeinde Haibach keine Einwände zum oben genannten Antrag 
bestehen. Gemeindliche Leitungen sind im betroffenen Bereich nicht vorhanden. 
 
        (9:6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ende der Sitzung: 21:20 Uhr 
 
 
 
 
 
 
Fritz Schötz       Franz Jäger 
1. Bürgermeister      Verwaltungsfachwirt 


